
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 23. Februar 2016 

 
 

Mandantenbrief Februar 2016 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Einkommensteuer 

· Kein Betriebsausgabenabzug bei Nutzung eines nach der sog. 1 %-Regelung versteuerten 
PKW eines Arbeitnehmers im Rahmen der Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
 

Lohn und Gehalt 

· Einkommensteuernachzahlung durch Arbeitgeber bei Nettolohnvereinbarung ist 
steuerpflichtig 
 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Februar und März 2016 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20161 10.03.20161 
Umsatzsteuer 10.02.20162 10.03.20162 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.02.2016 entfällt 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

entfällt 10.03.2016 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.03.2016 

Ende der Schonfrist  Überweisung3 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck4 

15.02.2016 14.03.2016 

05.02.2016 07.03.2016 

Gewerbesteuer 15.02.2016 entfällt 
Grundsteuer 15.02.2016 entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck4 

18.02.2016 
 

12.02.2016 

entfällt 

Sozialversicherung5 25.02.2016 29.03.2016 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 

der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

4 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 23.02./23.03.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Allgemein 
Einkommensteuer 
Kein Betriebsausgabenabzug bei Nutzung eines nach der sog. 1 %-Regelung versteuerten 
PKW eines Arbeitnehmers im Rahmen der Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
Ein Unternehmensberater erzielte sowohl Einkünfte aus nichtselbständiger als auch aus selbständiger 
Arbeit. Sein Arbeitgeber stellte ihm einen Dienst-PKW zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung 
und übernahm sämtliche Kosten für das Fahrzeug. Die private Nutzung versteuerte der Arbeitgeber 
nach der sog. 1 %-Regelung. Aus den vom Arbeitgeber überlassenen Daten ermittelte der Unterneh-
mensberater den betrieblichen Anteil und machte diesen als Betriebsausgabe geltend. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der einen ihm von seinem Arbeitgeber 
überlassenen PKW auch für seine selbständige Tätigkeit nutzen darf, keine Betriebsausgaben für den 
PKW abziehen kann, wenn der Arbeitgeber sämtliche Kosten des PKW getragen hat und die private 
Nutzungsüberlassung nach der sog. 1%-Regelung versteuert worden ist. 

Fahrtenbuchmethode und Leasingsonderzahlung 
Der Wert der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs kann statt mit der 1 %-Regelung 
auch nach der sogenannten Fahrtenbuchmethode mit dem auf die private Nutzung entfallenden Teil 
der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt werden. 
Eine GmbH stellte ihrem Geschäftsführer ein geleastes Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur 
Verfügung und leistete im Streitjahr eine Leasingsonderzahlung von 15.000 EUR. Der geldwerte Vor-
teil wurde im Streitjahr nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt, wobei die Sonderzahlung auf die Ge-
samtlaufzeit des Leasingvertrags von 36 Monaten aufgeteilt wurde. Das Finanzamt war der Auffas-
sung, die einmalige Sonderzahlung sei im Streitjahr - wegen des im Lohnsteuerrecht geltenden Zu-
fluss- und Abflussprinzips - in voller Höhe im Jahr der Zahlung anstelle der Absetzung für Abnutzung 
in die Gesamtkosten einzubeziehen. Eine periodengerechte Abgrenzung sehe das Lohnsteuerrecht 
nicht vor. Das Finanzamt gelangte damit zu einem erhöhten Kilometersatz. 
Der Bundesfinanzhof hat dagegen entschieden, dass in solchen Fällen eine bei Vertragsbeginn ge-
leistete Leasingsonderzahlung auf die Laufzeit des Leasingvertrags zu verteilen ist. Dies gilt im Rah-
men der Fahrtenbuchmethode jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber die Kosten des von ihm überlas-
senen Kfz in seiner Gewinnermittlung dementsprechend erfassen muss. Es ist unerheblich, ob der 
den Dienstwagen überlassende Arbeitgeber im Rahmen seiner Gewinnermittlung in Bezug auf den 
Dienstwagen diese Gewinnermittlungsgrundsätze tatsächlich beachtet. Maßgebend ist ausschließlich, 
welcher Aufwand sich bei zutreffender Anwendung gesetzlicher Bilanzierungsgrundsätze im Veranla-
gungszeitraum tatsächlich ergeben hätte. 

Außergewöhnliche Belastungen: Verfassungsmäßigkeit der Kürzung um zumutbare Belastung 
Bundesfinanzhof, VI-R-32/13, Pressemitteilung vom 23.12.2015 
 
Der BFH hat mit Urteilen vom 2. September 2015 (VI R 32/13, VI R 33/13) entschieden, dass es von 
Verfassungs wegen nicht geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von 
Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG auf den Ansatz einer zumutba-
ren Belastung zu verzichten. 
 

Lohn und Gehalt 
Einkommensteuernachzahlung durch Arbeitgeber bei Nettolohnvereinbarung ist steuerpflichtig 
Zahlt der Arbeitgeber bei einer Nettolohnvereinbarung für den Arbeitnehmer die Einkommensteuer für 
einen vorangegangenen Veranlagungszeitraum nach, führt das beim Arbeitnehmer zu steuerpflichti-
gen sonstigen Bezügen im Zeitpunkt der Zahlung. Die Nachzahlung ist für die Besteuerung auf einen 
Bruttobetrag hochzurechnen. 
Eine Arbeitgeberin zahlte nach Maßgabe einer Nettolohnvereinbarung den vereinbarten Nettolohn und 
übernahm die auf den Nettolohn entfallenden Steuern. Kam es im Rahmen von Einkommensteuerver-
anlagungen des Arbeitnehmers zur Erstattung von Einkommensteuer, führte das Finanzamt die Er-
stattungsbeträge an die Arbeitgeberin ab. Kam es zur Nachzahlung von Einkommensteuer, zahlte die 
Arbeitgeberin die Nachzahlungsbeträge an das Finanzamt. Das Finanzamt rechnete die Einkommen-
steuernachzahlung auf einen Bruttobetrag hoch und setzte die Einkommensteuer unter Berücksichti-
gung des so erhöhten Bruttoarbeitslohns fest. 



 
Das war nach Ansicht des Bundesfinanzhofs richtig. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
gehören sämtliche Bezüge und Vorteile, die dem Arbeitnehmer für eine Beschäftigung im öffentlichen 
oder privaten Dienst gewährt werden. Entscheidend ist, ob der Vorteil durch das individuelle Arbeits-
verhältnis veranlasst ist, insbesondere ob ihm Entlohnungscharakter zukommt. Bei einer Nettolohn-
vereinbarung zahlt der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer das Gehalt als Nettolohn, der Arbeitnehmer 
erhält also den als Nettolohn vereinbarten Betrag ungekürzt durch gesetzliche Abgaben, während sich 
der Arbeitgeber verpflichtet, die Beträge für den Arbeitnehmer zu tragen. Bei der Einkommensteuer-
veranlagung des Arbeitnehmers führt die Nettolohnvereinbarung insbesondere dazu, dass neben dem 
Nettolohn diejenigen Vorteile zu erfassen sind, die in der Übernahme von Lohnsteuer und Arbeitneh-
meranteilen zur Sozialversicherung durch den Arbeitgeber liegen. Deshalb hat der Arbeitnehmer in 
seiner Steuererklärung nicht lediglich den Nettolohn, sondern den durch Hochrechnung ermittelten 
Bruttolohn zu deklarieren. Denn der Arbeitnehmer bleibt auch bei Abschluss einer Nettolohnvereinba-
rung Schuldner der Lohnsteuer. Mit der Übernahme der persönlichen Einkommensteuerschuld wird 
Arbeitslohn zugewandt. Denn es wird, durch das Arbeitsverhältnis veranlasst, eine private Schuld 
beglichen. Dieser in der Tilgung einer privaten Schuld liegende Vorteil unterliegt seinerseits der Ein-
kommensteuer. Er ist deshalb auf einen Bruttobetrag hochzurechnen. 
 

Umsatzsteuer 
 
Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Übertragung eines vermieteten Bürogebäudekomplexes 
durch einen Bauträger (Bundesfinanzhof, XI-R-16/14, Urteil vom 12.08.2015) 
 

1. Die Übertragung eines vermieteten Grundstücks führt zu einer nicht umsatzsteuerbaren 
Geschäftsveräußerung im Ganzen, wenn der Erwerber durch den mit dem Grundstücks-
erwerb verbundenen Eintritt in bestehende Mietverträge vom Veräußerer ein Vermie-
tungsunternehmen übernimmt. 

2. Das ist auch dann der Fall, wenn der Veräußerer ein Bauträger ist, der ein Gebäude er-
worben, saniert, weitgehend vermietet und sodann veräußert hat, falls im Zeitpunkt der 
Veräußerung infolge einer nachhaltigen Vermietungstätigkeit beim Veräußerer ein Ver-
mietungsunternehmen vorliegt, das vom Erwerber fortgeführt wird. 

 


